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Verbindlicher Rahmen für den 
konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterricht 

an Realschulen 
 

 

Wird auf der Basis der Vereinbarung zwischen der Evangelischen Landeskirche in Baden, 

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der Erzdiözese Freiburg und der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart zur konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht an allgemein 

bildenden Schulen vom 1. März 2005 an einer Realschule Religionsunterricht konfessionell-

kooperativ erteilt, gelten folgende verbindliche Vorgaben: 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

 

1.1 Der Religionsunterricht kann nur an Realschulen konfessionell-kooperativ erteilt werden, 

an denen Religionsunterricht beider Konfessionen stattfindet. 

 

1.2 Ein Antrag auf Genehmigung der Erteilung des Religionsunterrichts in konfessionell-

kooperativer Form ist von der Schulleitung über die zuständigen Schuldekane an den 

Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe und das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg 

bzw. an den Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart und das Bischöfliche Ordinariat Rot-

tenburg zu richten und wird von diesen entschieden. Die Schuldekane der beiden Kon-

fessionen nehmen miteinander Kontakt auf und geben in Bezug auf die Genehmigungs-

fähigkeit des Antrags eine Empfehlung an ihre Oberbehörden. Diese stellen vor einer 

Entscheidung miteinander das Einvernehmen her. 

 

1.3 Dem Antrag ist eine Dokumentation eines einstimmigen oder ohne Gegenstimme gefass-

ten zustimmenden Beschlusses der Fachkonferenzen auf Beantragung des Religionsun-

terrichts in konfessionell-kooperativer Form beizufügen. 

 

1.4 Bei Folgeanträgen kann auf bereits vorgelegte Unterrichtspläne verwiesen werden. Zu 

dokumentieren sind der erneute Beschluss der Fachkonferenzen sowie die Formen und 

die Entwicklung der bisherigen Zusammenarbeit. Bei Änderung der Lehrkräftekonstellati-

on ist ein neuer Unterrichtsplan erforderlich. 

 

1.5 Das Einverständnis der Eltern ist vor Beginn des Schuljahres einzuholen, mit dem der 

Standardzeitraum beginnt, im dem der Religionsunterricht konfessionell-kooperativ erteilt 

werden soll. 
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1.6 Der Antrag kann für einen Schülerjahrgang entweder für den Standardzeitraum Klasse 5 

und 6 oder für den Standardzeitraum Klasse 7 bis 8 oder für den Standardzeitraum Klas-

se 9 und 10 gestellt werden.  

 

1.7 Der Wechsel der Lehrkraft ist obligatorisch. Er erfolgt zum Schulhalbjahr. Nur wenn sich 

eine unterschiedliche Anzahl von Lerngruppen in den Fächern Evangelische und Katholi-

sche Religionslehre ergibt, kann der Lehrkraftwechsel ausnahmsweise zum Schuljahr er-

folgen. 

 

1.8 Die Lehrkräfte, die Religionsunterricht konfessionell-kooperativ durchführen, verstehen 

sich und arbeiten als ein Team. Sie müssen sich für diese Aufgabe qualifizieren. Solche 

Qualifikationen sind die Teilnahme an Einführungstagungen und begleitender Fortbil-

dung. In Gesprächen mit der Schulleitung und in Informationsveranstaltungen für Eltern 

vertreten sie das Konzept und die Zielsetzung des konfessionell-kooperativen Religions-

unterrichts („Plus-Modell“) gemeinsam. 

 

1.9 Die Auswertung (Evaluation) des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts ge-

schieht durch die beteiligten Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit den zuständigen Schul-

dekanen (Kirchlich Beauftragten) beider Konfessionen. 

 

1.10 Wird der Religionsunterricht im Rahmen dieser Regelung konfessionell-kooperativ 

erteilt, erscheint die Religionsnote im Zeugnis entsprechend der Konfessionszugehörig-

keit des jeweiligen Lehrers / der jeweiligen Lehrerin, versehen mit dem Zusatz: „Der Reli-

gionsunterricht wurde konfessionell-kooperativ erteilt.“ 

 

 

2. Vorgaben für die Unterrichtsplanung 

 

Für die Durchführung des Religionsunterrichts in konfessioneller Kooperation gelten im Blick 

auf die Bildungspläne folgende verbindlichen Vorgaben: 

 

2.1 Im konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterricht sind für die evangelische Lehr-

kraft die Bildungsstandards des Bildungsplans Evangelische Religionslehre, für die ka-

tholische Lehrkraft die Bildungsstandards des Bildungsplans Katholische Religionslehre 

verbindlich. 

 



 

 3 

2.2 Auf der Grundlage der Ziffer 2.1 erstellen die beteiligten Lehrkräfte einen Unterrichtsplan 

für den Standardzeitraum. Dieser Plan ist dem Antrag auf Religionsunterricht in konfes-

sioneller Kooperation beizufügen. 

 

2.3 Dabei ist im Standardzeitraum Klasse 5 und 6 von den beteiligten Lehrkräften sicherzus-

tellen, dass folgende Standards aus den Bildungsplänen Evangelische Religionslehre 

und Katholische Religionslehre neben weiteren unbedingt erreicht werden: 

 

Bildungsplan Evangelische Religionslehre 
 

Die Schülerinnen und Schüler 
- kennen das christliche Verständnis, dass sie als Geschöpfe Gottes einzigartig geschaffen 
sind und ohne Gegenleistung von Gott geliebt werden; 
- sind in der Lage, sich mit ihren Fragen und Erfahrungen an der Auslegung eines biblischen 
Textes zu beteiligen; 
- wissen über die Lebenswelt Jesu in Grundzügen Bescheid; 
- können den Hauptfesten im Kirchenjahr Lebensstationen Jesu zuordnen; 
- verfügen über die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der evangelischen und 
katholischen Kirche und die grundlegenden Merkmale der evangelischen Konfession wahr-
zunehmen; 
- sind in der Lage, Kirchenräume zu erkunden. 
 
 
Bildungsplan Katholische Religionslehre 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- kennen die Zehn Gebote, das Hauptgebot der Liebe und die Goldene Regel; 
- kennen die Botschaft Jesu Christi vom Reich Gottes, ausgedrückt in Heilungsgeschichten 
und Begegnungserzählungen; 
- kennen die Bedeutung der sieben Sakramente und den Aufbau der Eucharistiefeier; 
- kennen die Aufgaben von Papst, Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Laien in der ka-
tholischen Kirche; 
- können das Lebensbild eines/r Heiligen erarbeiten und präsentieren; 
- achten Menschen anderer Religionen und Kulturen und gestalten das Zusammenleben in 
der Klasse und in der Schule im gegenseitigen Respekt. 
 
 
Im Standardzeitraum Klasse 7 und 8 ist von den beteiligten Lehrkräften sicherzustellen, dass 

folgende Standards aus den Bildungsplänen Evangelische Religionslehre und Katholische 

Religionslehre neben weiteren unbedingt erreicht werden: 

 
Bildungsplan Evangelische Religionslehre 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
- können Kontakte zu Menschen in ausgewählten sozial-diakonischen Bereichen herstellen 
und über Erfahrungen berichten; 
- können sich mit biblischen Geschichten auf vielfältige Weise auseinandersetzen (zum Bei-
spiel durch kreatives Schreiben und Malen, Rollenspiele); 
- haben einen Überblick über ein Evangelium; 
- kennen Brennpunkte der frühen Kirchengeschichte (Urgemeinde, Christenverfolgung, 
Konstantinische Wende); 
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- können die Vielgestaltigkeit der evangelischen Kirche als Institution an Beispielen darstel-
len. 
 
 
Bildungsplan Katholische Religionslehre 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- kennen Hilfsangebote/Beratungsstellen für Jugendliche in Krisensituationen; 
- kennen Stufen der Gewissensentwicklung und Beispiele mündiger Gewissensentscheidun-
gen; 
- kennen Lebensgeschichten von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und anderen in 
ihren Nöten beistehen; 
- kennen die biblische Begründung der caritativen Arbeit der katholischen Kirche und Bei-
spiele ihrer Verwirklichung im Laufe der Kirchengeschichte. 

 
 
Im Standardzeitraum Klasse 9 und 10 ist von den beteiligten Lehrkräften sicherzustellen, 
dass folgende Standards aus den Bildungsplänen Evangelische Religionslehre und Katholi-
sche Religionslehre neben weiteren unbedingt erreicht werden: 

 
Bildungsplan Evangelische Religionslehre 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
- wissen, dass nach dem Verständnis des christlichen Glaubens alle Menschen Ebenbild 
Gottes sind und deshalb das Recht haben, als eigenständige Persönlichkeiten mit unantast-
barer Würde behandelt zu werden (1.1) 
- kennen die Merkmale grundlegender Textformen der Bibel (zum Beispiel Erzählungen, 
Gleichnisse, Psalmen, Briefe, Prophetenworte) und ihre Entstehungsgeschichte (3.2) 
- wissen, welche Bedeutung Christen dem gekreuzigten und auferstandenen Christus für ihr 
Leben geben (5.1) 
- wissen um das Wirken und die Bedeutung Martin Luthers sowie um seine reformatorische 
Erkenntnis (6.2). 
 
 
Bildungsplan Katholische Religionslehre 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- wissen, dass Menschen sich an ihrem persönlichen Gewissen orientieren und 
verantwortlich handeln sollen (1.2) 
- können Bekenntnisformeln der Bibel und Glaubensbekenntnisse der Kirche in 
Verbindung bringen (3.8) 
- kennen die Grunddienste der Kirche (6.1) 
- wissen, dass sie als Getaufte und Gefirmte selbst Teil der Kirche sind (6.2) 
- kennen Beispiele von Christen im Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen (6.5). 
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